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Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung
nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten -
nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ). Es legt
seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs.
1 BGG ) und kann ihre Sachverhaltsfeststellungen von Amtes wegen berichtigen oder
ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne
von Art. 95 BGG beruhen und wenn die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang
entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG ; zum Ganzen: BGE 147 I
73 E. 2 mit Hinweisen).

E. 2
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie in Bestätigung
der Verfügung der IV-Stelle vom 29. August 2024 einen Anspruch des Beschwerdeführers
auf Hilfsmittel, namentlich eine Badeorthese, verneinte.

E. 3
Das kantonale Gericht hat die für die Beurteilung des Anspruchs auf Leistungen der
Invalidenversicherung sowie des Anspruchs versicherter Personen auf Hilfsmittel nach
Gesetz und Rechtsprechung massgebenden Grundlagen richtig dargestellt. Darauf wird
verwiesen ( Art. 109 Abs. 3 BGG ).

E. 4.1
Mit in allen Teilen überzeugender Begründung, worauf ebenfalls verwiesen wird ( Art. 109
Abs. 3 BGG ), hat die Vorinstanz nach eingehender Auseinandersetzung mit den
medizinischen Akten und den Einwendungen des Beschwerdeführers einen Anspruch auf
Kostengutsprache für eine Badeorthese verneint. Die beantragte Badeorthese sei weder zur
Herstellung des Kontakts mit der Umwelt noch zur Fortbewegung oder zur Selbstsorge
notwendig. Auch gehe aus den Akten nicht hervor, dass es sich bei der Badeorthese um ein
Behandlungsgerät handle, welches einen notwendigen Bestandteil einer medizinischen
Eingliederungsmassnahme nach Art. 12 oder 13 IVG bilde, was auch vom
Beschwerdeführer nicht geltend gemacht werde.

E. 4.2
Was der Beschwerdeführer hiergegen vorbringt, ist offensichtlich unbegründet und vermag
nichts Gegenteiliges aufzuzeigen.

E. 4.2.1



Der Beschwerdeführer lässt letztinstanzlich weitere medizinische Einschätzungen ins Recht
legen.

Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen vor Bundesgericht nur ausnahmsweise
vorgebracht werden, wenn der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt ( Art. 99 Abs. 1
BGG ). Echte Noven, d.h. Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem angefochtenen
Urteil eingetreten bzw. entstanden sind, bleiben im bundesgerichtlichen Verfahren
unberücksichtigt ( BGE 148 V 174 E. 2.2; 139 III 120 E. 3.1.2). Die eingereichten
Dokumente (Schreiben Kinder-/Physiotherapie B.________ vom 20. August 2025;
Schreiben C.________ GmbH vom 19. August 2025; Schreiben Spital D.________ vom 1.
September 2025) datieren nach dem angefochtenen Urteil vom 30. Juni 2025. Sie sind
deshalb als echte Noven unzulässig.

E. 4.2.2
Wenn der Beschwerdeführer geltend macht, als Kind könne er die Voraussetzung von Art.
2 Abs. 2 HVI nicht erfüllen, was stossend sei, übersieht er, dass es sich bei den unter 2.01
des Anhangs zur HVI genannten Beinorthesen nicht um mit (*) bezeichnete Hilfsmittel
handelt. Anders als er einwendet, besteht daher nicht nur ein Anspruch darauf, wenn diese
für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder die Tätigkeit im Aufgabenbereich, für die
Schulung, die Ausbildung, die funktionelle Angewöhnung oder für die in der zutreffenden
Ziffer des Anhangs ausdrücklich genannte Tätigkeit notwendig sind, sondern auch, wenn
diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

E. 4.2.3
Auch mit den Ausführungen zur Teilnahme am Schwimmunterricht und der damit
zusammenhängenden Notwendigkeit der Badeorthese als Hilfsmittel für die Schulung
dringt der Beschwerdeführer nicht durch. Wie er selbst vorbringt, ist der Besuch des
Schwimmunterrichts für ihn noch nicht obligatorisch. Dies wird erst im Kindergarten- bzw.
Schulalter der Fall sein. Im Übrigen hat die IV-Stelle bereits in der Verfügung vom 29.
August 2024 darauf hingewiesen, dass ausnahmsweise eine Kostenübernahme aus Kulanz
als Hilfsmittel für die Schulung in Frage komme, wenn ein Kind die obligatorische Schule
besuche und regelmässiges Schwimmen Bestandteil des Lehrplans sei. Diese Kriterien sind
- entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers - zum jetzigen Zeitpunkt jedoch ebenfalls
nicht erfüllt. Daran vermögen auch die weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers nichts
zu ändern, die sich über weite Strecken in einer appellatorisch gehaltenen Wiedergabe der
eigenen Sichtweise erschöpfen. Diese genügen jedenfalls nicht, um die
Rechtsfehlerhaftigkeit des angefochtenen Urteils zu begründen.

E. 5
Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im vereinfachten Verfahren
nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG ohne Durchführung eines Schriftenwechsels (vgl. Art. 102
Abs. 1 BGG ), mit summarischer Begründung und unter Hinweis auf die Erwägungen im
angefochtenen Urteil ( Art. 109 Abs. 3 BGG ) erledigt wird.

E. 6
Der unterliegende Beschwerdeführer trägt die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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